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"PROIECT [ DER KATHOLIKEN FRAUENFELDS] WEGEN DES FRAWENFELDI-
SCHEN KIRCHENBAUWS[DURCH DIE NEUGLÄUBIGEN DASELBST] "

[ 1 ·] • · · mügent die der andern Religion Zue Frauwenfeldt nach erlang-
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ter bewilligung der 5 Cath . Ortten Jer Vorhabende newe [ Dreifaltig¬
keit s - ] Kirchen , in dem Zirckh , wie er albereit erkhaufft , bauwen,
unnd ufffderen , dieselbe mit Thurn , und gloggen Versehen , auch dar-
in ihr nothwendiges Exercitium luhtt Landsfridens [ von 1531 ] , ohne

einiche Verhinderung der Catholischen halten unnd gebrauchen , Je¬
doch dass solches alles ohne der Catholischen Costen , schaden , be-

schwerdt , und Enndtgeltnus , dess gleichen ohne Zuethuen oder ab-
bruch der Catholischen Gottsheiiseren Kirchen Pfriienndten , wie auch

derselben Jnkhommen , und gerechtigkeitten 3 bescheche . Unnd dass

alss dan solliche neüwe gebaute Kirchen , mit Predicanten , oder Kir-

chendieneren , Pfrüenden , unnd dergleichen Versorget , unnd Versehen,

dessgleichen Jm bauw , und Wesen erhalten werde , alles ohne der Ca¬
tholischen und ihrer Kirchen , und Jnkhommen wie aller erstgemelt,

abbruch , beschwärdt , Costen unnd schaden.
2 . Die Filial Kirch St . Nicolai in der Statt Frawenfeldt betreffende,

Sittenmahlen die der andern Religion ihr Exercitium daselbsten al¬

lein mit Predigen , alle wuchen drey täg , mtmblich am Zinstag , Mit-

wuch , unnd Freytag Zwüschent der friiemess , unndt dem Ambt braucht

und geiiebt , So sollent Sie hingegen selbige Kirchen mit diser ge¬
habten gerechtigkeitten , so wol auch des glüths halben , gleich wie
die Kirchen quitieren , unnd den Catholischen dass ein und anndere
Vollkhomenlich überlassen , auch dafürhin keine Vernere Ansprach

darzue haben noch gewünnen.

3 . Anlangende die Oberkirch * , so beiden Religionen rechte Pfarrkirch
ist , dieweil die der andern Religion alle Son : unnd Feyrtag ihre

Völlige Religions Uebung darinnen gehalten , hingegen die Cath . us-

serhalb der begrebtnuss selbige allein in der wuchen , eintweders

mit Haltung der Processionen , und Creüzgängen , Vigilien , Seelmes¬

sen , oder auf St . Laurentii [ =10 . August ] , Aller Heilligen oder al¬

ler Seelen tag [ =1 . 12 . November ] , wie es die notturfft erfordert,

unverhindert gebraucht , alls soll es nachmahlen bey beederseits iez
angezognen habenden gerechtigkeiten , unnd Uebungen Verbleiben ; Je¬
doch mit disem anhang , Sittenmahl die Von der anderen Religion nach
erbawter newer Kirchen , dise an Sonn - und feyrtagen wenig oder gar
nit mehr brauchen werden , dass alsdan die Catholischen an sollichen

tagen selbige Kirchen besuechen , und ihres Exercitium nach gefallen
darinnen ueben , und halten mögen.

4 . Die Kirchengüetter betreffende , solle es lauth grossen Vertrags

[von 1558] 5 darmit wie von altem hero gehalten werden , namblich
dass die Cath . von beiden Kirchen , so wol in der Statt Frauwen-

feldt , als Zue Oberkirch , gleich wie die Evangelischen Zue St . Jo-

han [ n Baptist =24 . Juni ] , die Jehrliche nuzniessung so doch allwe-

gen , ohne schweinerung das Capitals Zue praetendieren , und genies-
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sen haben , doch mit dem lauteren Vorbegalt , dass die Pfleger aller

dryen erzelten Kirchen , umb die Jehrliche Einnamb , unnd Aussgaab
Vor Schuldthessen unnd Rhat beider Religionen , nachmahlen wie Vor
der Zeit beschechen , Jre gebürende Pflegschafft Rechnungen geben,
unnd leisten sollen.

Ess sollent auch die besagte Von der anderen Religion Jre Predican-
ten , ohne angriff , nachtheil , oder abbruch des Oberkirch [ ischen]
unnd Frawenfeldischen Kirchenguets , wie auch der Pfarr - und Caplony
Pfründen weder ietz noch inskünfftig ^ , auss Jnen selbst erhalten,
Vorbehalten was Jnne Jehrlichen Vermög Vertrags , der Kernen , und

15 gl . an gelt uff seinen uffzug , wie nit weniger denen Von der an¬
deren Religion , wie allwegen dass bewüste broot unnd wein solle ge¬

geben , und aus dem Kirchenguet bezaltt werden.
5 . Die begrebtnussen , unnd Sepulturen betreffende lasst man denen der

anderen Religion Zue , dass Sie sich derselben bey St . Johan nach
noturfft bedienent , hinfuro aber die in der Oberen Kirchen den Ca-

tholischen Völlig abtretten , und überlassen sollent.
6 . Weilen der mehrtheil der regierenden lobl . Ortten sich auf dise

Conditionen und bewilligungen , nit aus Pflicht , oder Schuldigkeit,
sondern wegen Unseren E . [ Bürgermeister und RatJ der Statt Zürich
beschechnes Villfältiges ersuechen , unnd Pitten , wie auch den Unin¬
teressierten löblichen Ortten [BE , FR und SO?] Zue sonderen Ehren,

und gfallen , so dan Zur fortpflanzung mehreren Rhuew , und fridsame
diser Commun, und Burgerschafft , wie nit weniger Jn ansehen der
A° 1595 ^ ergangnen Erklerung , begeben . So behaltent Sie Jnen hinge¬

gen aller bester formb nach heiter bevor , dass dises alles dem
Landtsfriden , der Religion , auch anderen Jren der Ennden habenden
Recht : und gerechtigkeiten Jn allweg Unschedlich , Unabbrüchig , wie
auch Unnachtheillig sein solle , allermassen unnd gestalt , dass sol¬
ches weder über Kurz , noch Lanng , gl impf , Anlass , oder Ursach Zur

wenigsten Consequenz nit gebären solle.
[7 . ] Zum Leisten , soll es Jm übrigen allem bey allten Authentischen,

Q
unnd biss her gegeneinanderen gehaltnen Verträgen , unnd abscheiden

genzlich bestehen unnd Verbleiben , auch von beiden theillen deme Jn
allweg gethrewlich nachkhommen unnd gelebtt werden " .

1 ) Am 3 . Januar 1641 trafen die Katholiken und die Neugläubigen von Frauen¬
feld eine Uebereinkunft bezüglich des Baus einer neugl . Kirche daselbst.
Die V im Thurgau reg . kath . Orte wehrten sich dctmals noch immer gegen
dieses Vorhaben und gaben erst allmählich ihren widerstand auf , s . EA
V 2 , 1600 Art . 504ff , spez . 1605 Art . 529 . Das uns hier vorliegende Pro¬
jekt findet sich mit ähnlichem Wortlaut bereits in EA V 2 , 1605
Art . 529 ; dieses wurde allerdings erst an der Jahrrechnung vom 5 . Juli
bis 1 . August 1643 in Baden - s . ebenda 1282 (Nr . 1007 ) ; Stadt und Amt
Zug war dabei u . a . auch durch Beat II . Zurlauben vertreten - ratifi-
ciert . Der Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben nahm sich diesbe¬
züglich sehr um die Anliegen der Katholiken Frauenfelds an.



2 ) Die beiden letzten Wörter sind mit Bleistift von anderer Hand hinzuge¬
setzt worden.

3 ) Die 12 letzten Wörter sind mit Bleistift unterstrichen , daneben steht
ebenfalls mit Bleistift : "St . Niclausen und st . Laurentien und oberkilch
[ =Oberkirch ] Pfarr und Caploney pfründt " .

4 ) Dabei handelt es sich um die in oberkirch [Gern. Frauenfeld ] gelegene
Mutterkirche von Frauenfeld , s . AH 15/30 , 4 & 10 , AH 80/20 , woraus dies
nicht ganz eindeutig hervorgeht , s . HBLS III 236 sowie V 323.

5 ) s . Leisi/Geschichte von Frauenfeld 101
6) Die letzten 11 Wörter sind mit Bleistift geschrieben.
7) In den gedruckten EA ist bezüglich dieser 1595 erlassenen Erklärung

nichts zu finden . Doch dürfte diese mit dem Bau des Kapuzinerklosters in
Frauenfeld in Zusammenhang stehen , s . dazu KDM Thurgau I , 123 sowie EA
V 2 , 1601 Art . 511.

8) Die 6 letzten Wörter sind mit Bleistift unterstrichen , ebenso das später
folgende Wort "genzlich " ; darunter steht mit Bleistift : "NB. das alle
[Frauenfelder ] Kilchgnossen So gehn Oberkilch Pfärrig , Sich ebenmässig
Reversierend " .

- Blatt 184 und 185 r  leerAH 105 , 182 - 185
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